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AGBs des  
liechtensteinischen Emissionshandelsregisters 

 
 

1. Einleitung 

Das liechtensteinischen Unionsregister (nachfolgend das Register genannt) wird vom Amt für 
Umwelt (nachfolgend AUS genannt) geführt und instand gehalten. 

Im Rahmen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) kann jede natürliche oder 
juristische Person, ungeachtet dessen Herkunft, ein Konto im Register eröffnen. (LGBL. No 
346, 2012, Art. 16) 
 
Diese AGBs sind nicht abschliessend und können jederzeit vervollständigt oder geändert 
werden.  
 
1.1 Geltungsbereich 
Diese AGBs bestimmen die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Register und seinen 
Benutzern. Diese AGBs sind ein integraler Bestandteil des Antragsformulars und werden mit 
dem Unterschreiben des Formulars als akzeptiert und bindend betrachtet. Mit dem 
Antragsformular wird eine Vereinbarung auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
Die Gültigkeit der AGBs wird nicht aufgehoben, wenn sich ein Teil dieser AGBs ändert. Das AU 
hält die gültigen Bestimmungen der AGBs auf dem neusten Stand und werden publiziert unter:  
http://www.llv.li/#/12013 
 
1.2 Rechtsgrundlage  
Die Verwaltung und Verwendung des Registers entsprechen den legalen Bestimmungen 
(Anhang 3). 
 
1.3 Begriffsbestimmungen 

 Kontoinhaber: 
eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen des Registersystems über ein 
Konto verfügt. 
 

 Gesetzlicher Vertreter: 
eine natürliche Person, dessen Kraft der Vertretung nicht auf einer Vollmacht basiert, 
sondern nach dem Gesetz und als solche im Handelsregister eingetragen ist. 

 

 Kontobevollmächtigte: 
eine natürliche Person, welche vom Kontoinhaber ermächtigt ist, das Konto zu 
betätigen, die Rechte und Verpflichtungen des Kontoinhabers unter diesen AGBs 
auszuüben und zu erfüllen und alle Kommunikation bezüglich dieses Kontos zu 
empfangen.  
 

 Wirtschaftlich Berechtigte: 
eine natürliche Person, wie definiert in Artikel 3 (6) der Richtlinie 2005/60/EG.  
Seine Position wird mit den im Antragsformular gefragten Angaben klar ersichtlich. 

 Dritter Kontobevollmächtigter: 

http://www.llv.li/#/12013
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Diese Person muss seinen ständigen Wohnsitz in Liechtenstein haben und nur dieser 
Kontobevollmächtigte kann einen Antrag auf Kontoeröffnung oder �änderung stellen, 
da für die elektronische Übermittlung der digitalen Signatur eine Lisign-Karte benötigt 
wird. 
 

2. Rechte und Pflichten 
 
2.1 Rechte und Pflichten des Administrators 
Das AU, handelt als Registeradministrator (nachfolgend Administrator genannt) und stellt das 
Register den Kontoinhabern nach den Bestimmungen dieser AGBs zur Verfügung. 
 
Der Administrator prüft den Antrag sowie die begleitenden Dokumente und entscheidet 
innerhalb von 20 Arbeitstagen, nach Erhalt aller benötigten Dokumente, über die 
Kontoeröffnung.  
 
Der Administrator hat das Recht diese AGBs jederzeit zu ändern. 
 
Der Administrator ist den gesetztlichen Regulierungen verpflichtet, vor allem betreffend der 
Eröffnung, Aktualisierung und/oder Schliessung der Konten, sowie die Verfügbarkeit und 
Betriebssicherheit des Registers zu gewährleisten. 
 
Wenn der Administrator Kontakt mit den Kontobevollmächtigten aufnimmt, erfolgt dies über 
die im Antragsformular oder Änderungsformular vom Bevollmächtigten hinterlegte 
persönliche E-Mail-Adresse. Für diesen Zweck werden nur persönliche und gültige E-Mail-
Adressen akzeptiert. Der Administrator kann davon ausgehen, dass die Kommunikation per E-
Mail erfolgreich war, wenn keine Fehlermeldung eintraf.  
 
2.2 Rechte und Pflichten der gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten 
Um ein Konto zu eröffnen und das Register zu benutzen, ist es notwendig dass jeder 
Bevollmächtigte diese AGBs liest und dem Inhalt zustimmt. Durch das Übermitteln des 
signierten Antrags- oder Änderungsformulars werden die AGBs akzeptiert. Mit der Nutzung 
des Registers durch den Bevollmächtigten erfolgt automatisch eine Zustimmung jeder 
Änderung der AGBs. 
 

Kontobevollmächtigte sind angehalten sich über jede Anpassung und/oder Änderungen in den 
AGBs auf dem Laufenden zu halten. Die aktuelle Version der AGBs ist verfügbar unter: 
http://www.llv.li/#/12013 
 
Es unterliegt der Verantwortung jedes Bevollmächtigten, seine E-Mails auf Nachrichten des 
Administrators zu kontrollieren.  
 
 

3. Kontoeröffnung 
 
3.1 Antrag 
Um ein Konto im Register zu beantragen, muss ein Antrag mit dem entsprechenden Formular 
zusammen mit den Dokumenten gemäss den Bestimmungen in Anhang 1 dieser AGBs 
eingereicht werden. Das Formular ist abrufbar unter: 
https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_AEEHG 

http://www.llv.li/#/12013
https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_AEEHG
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Bitte beachten Sie: Die offizielle Einreichung des Antrags, einschliesslich aller 
Begleitdokumente, wird nur in elektronischer Form akzeptiert. Für diese Anwendung 
benötigt der dritte Bevollmächtigte (AARs) eine elektronische Signaturkarte aus 
Liechtenstein (Lisign Karte), um sich zu identifizieren und den Antrag, sowie alle 
Begleitdokumente elektronisch zu signieren.  
 

Nach Erhalt des vollständigen Antrags gemäss Anhang 1, wird der Administrator den 
Prüfungsprozess starten und innerhalb von 20 Arbeitstagen dem dritten Bevollmächtigten und 
gesetzlichen Vertreter seinen Beschluss mitteilen.  
 
Der Administrator kann eine Kontoeröffnung ablehnen wenn: 

 dies staatsrechtlich begründet ist, oder  
 wenn gegen einen der involvierten Personen ermittelt wird oder in den vergangenen 

fünf Jahren wegen betrügerischer Praktiken, die Zertifikate oder Kyoto-Einheiten 
betreffend, wegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen schweren 
Straftaten, bei denen das Konto möglicherweise eine instrumentelle Rolle spielt, ein 
rechtskräftiges Urteil eines Gerichts ergangen ist, oder 

 wenn die übermittelten Angaben und Unterlagen gefälscht sind. 
 
Lehnt der Administrator die Eröffnung eines Kontos ab, so kann die Kontoeröffnung 
beantragende Person, gemäss Artikel 28 des Emissionshandelsgesetzes, Einwand bei der 
zuständigen Behörde in Liechtenstein, die Beschwerdekommission, erheben.  
 
Der Administrator kann von dem dritten Bevollmächtigten zusätzliche Informationen 
verlangen, sofern es diese für die Kontoeröffnung benötigt.  
 
3.2 Kontobevollmächtigte 
Um ein Konto zu eröffnen, benennt der gesetzliche Vertreter 3 verschiedene 
Kontobevollmächtigte (erste/r Kontobevollmächtigte/r - Primary Authorized Representative, 
PAR, zweite/r Kontobevollmächtigte/r - Secondary Authorized Representative, SAR und 
dritte/r Kontobevollmächtigte/r - Additional Authorized Representative, AAR).  
 
Als Kontobevollmächtigte kommen nur natürliche Personen, älter als 18 Jahre, infrage.  
 
Der dritte Kontobevollmächtigte muss eine natürliche Person mit ständigem Wohnsitz in 
Liechtenstein sein. Er ist angehalten die Richtigkeit aller, im Zusammenhang mit der 
Kontoeröffnung und �führung, vom gesetzlichen Vertreter und Kontobevollmächtigten 
eingereichten, Dokumente zu prüfen und dem Administrator die Richtigkeit schriftlich zu 
bestätigen unter Verwendung der Vorlage: 
https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_AEEHG . 
 
Bei den Kontobevollmächtigten eines Kontos darf es sich nicht um dieselbe Person handeln, 
ein und dieselbe Person kann jedoch Kontobevollmächtigter verschiedener Konten sein. 
 
3.3 Wirtschaftlich Berechtigte 
Jeder Kontoantrag muss Angaben betreffend den wirtschaftlich Berechtigten beinhalten. 
Seine Position als solche muss, wie im Antragsformular erfordert, deutlich gemacht werden. 
Weitere Details zu den jeweiligen Dokumentationspflichten sind im Anhang 1 zu finden. 
 
 

https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_AEEHG
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3.4 Zugangsdaten  
Um Zugang zum Register zu erhalten, muss jeder Antragsteller sein/ihr ECAS-Konto erstellen. 
ECAS oder European Commission Authentication Service liefert jedem Antragsteller einen 
Benutzernamen, ein Passwort, einen SMS-Kode (zweite Authentifizierungs) und eine URID (Unique 
Registry Identification) für den Zugang zum Register. Mehr Details erfahren Sie unter: 
http://www.llv.li/files/au/pdf-llv-au-handbuch_einloggen_unionsregister_de_2014.pdf 
 
Wenn alle Voraussetzungen für die Eröffnung eines Kontos erfüllt sind, sendet der 
Administrator den Kontobevollmächtigten den strikt persönlichen Aktivierungsschlüssel zu. 
Dieser wird für das erste Log-In benötigt. 
 
Der Aktivierungsschlüssel wird nur per eingeschriebenen Brief an die private Adresse, so wie 
sie aus der Wohnsitzbestätigung der Kontobevollmächtigten hervorgeht, gesendet.  
 
Zusätzlich zum ECAS-Konto mit Benutzername, Passwort, SMS-Kode (zweite 
Authentifizierung) und dem Aktivierungsschlüssel kann der Administrator eine weitere 
Authentifizierung für den Zugang ins Register vorsehen. Diese zusätzliche 
Authentifizierungsvorkehrung wird vom Administrator bestimmt.  
 
Jeder Kontobevollmächtigte muss sicherstellen, dass seine/ihre Zugangsdaten 
(Benutzername, Passwort, Authentifizierungscode, URID und Aktivierungsschlüssel) sicher 
aufbewahrt werden und nicht in fremde Hände geraten. Er/sie trägt die volle Verantwortung 
für die Folgen beim Verwenden von korrumpierten Zugangsdaten. Der Administrator ist nicht 
haftbar für Verstösse der Kontobevollmächtigten.  
 
Ein Kontobevollmächtigter darf seinen Vollmachtstatus oder seine Zugangsdaten nicht an 
Dritte übertragen.  
 
Im Fall eines nicht autorisierten Zugriffs auf das Registerkonto, muss der 
Kontobevollmächtigte dieses Kontos den Administrator unverzüglich kontaktieren um seinen 
Aktivierungschlüssel zu ändern und die Sicherheit seines Kontos zu gewährleisten.  
 
3.5 Gebühren 
Die Benutzung des Registers unterliegt einer Gebührenpflicht welche im 
Emissionshandelsgesetz festgelegt ist (siehe Anhang 3 und 4).  
 
Der Kontoinhaber trägt alle Kosten in Verbindung mit der Benutzung des Registers. 
 
Das Konto wird erst aktiviert und somit für Transaktionen brauchbar, wenn die Gebühren 
vollumfänglich bezahlt sind und der Zahlungseingang von der Finanzabteilung der 
Landesverwaltung bestätigt wurde.  
 

4. Änderung der Kontoangaben 
 
Der dritte Bevollmächtigte teilt dem Administrator innerhalb von 10 Arbeitstagen jede 
Änderung der Angaben mit, welche für die Kontoeröffnung und die Nominierung der 
Kontobevollmächtigten übermittelt wurden.  

http://www.llv.li/files/au/pdf-llv-au-handbuch_einloggen_unionsregister_de_2014.pdf
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Wenn bei der Kontoeröffnung für diese Angaben Beweismaterial in Form von Dokumenten 
verlangt wurden, müssen diese Dokumente ebenfalls beim Änderungsantrag beigefügt 
werden und dem geänderten Zustand entsprechen.  
 
Der Änderungsantrag muss zusammen mit den Dokumenten, wie im Anhang 2 aufgelistet, 
vom dritten Bevollmächtigten elektronisch an den Administrator gesendet werden. Das 
dazugehörende Formular finden Sie unter: http://www.llv.li/#/12013 
 
Wenn der Administrator die vom dritten Bevollmächtigten beantragten Änderungen 
akzeptiert und die entsprechenden Gebühren bezahlt sind, wird die Änderung vom 
Administrator im Register vorgenommen. 
 
Darüber hinaus bestätigt der gesetzliche Vertreter dem Administrator bis zum 31. Dezember 
jedes Jahres, dass die das Konto betreffenden Angaben nach wie vor vollständig, aktuell und 
gültig sind. 
 
Der Kontoinhaber, der gesetzliche Vertreter, der Kontobevollmächtigte oder der wirtschaftlich 
Berechtigte darf seine Inhaberrechte nicht an Dritte verkaufen, veräussern oder übertragen.  
 
Basierend auf Art. 23, Abs. 4 der EU-Regelung 1193/2011 muss der Administrator mindestens 
alle 3 Jahre überprüfen, ob die bei der Kontoeröffnung übermittelten Angaben nach wie vor 
vollständig, aktuell, richtig und gültig sind, und er fordert den Kontoinhaber auf, etwaige 
Änderungen gegebenenfalls zu melden. Die hiermit verbundenen Kosten sind gemäss der 
Gebührenverordnung vom Kontoinhaber zu bezahlen (siehe Anhang 3 und 4). 
 
 

5. Sperrung, Ausschliessung oder Schliessung einen Kontos 
 
5.1 Kontostatus  
Konten befinden sich im Status offen, gesperrt, ausgeschlossen oder geschlossen. 
Von gesperrten Konten können, mit Ausnahme der Zurückgabe von Einheiten, des Eintrags 
verifizierter Emissionen und der Aktualisierung von Kontoangaben, keine Vorgänge initiiert 
werden. 
Von geschlossenen Konten können keine Vorgänge initiiert werden. Ein geschlossenes Konto 
darf nicht wieder eröffnet werden und kann keine Einheiten erwerben.  
 
5.2 Sperrung eines Kontobevollmächtigten  
Der Administrator wird den Zugang eines Kontobevollmächtigten zum Konto oder zu den 
Vorgängen, die dem betreffenden Kontobevollmächtigten ansonsten zugänglich wären, 
sperren, wenn berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass der Kontobevollmächtigte:  
 

 versucht hat, Zugang zu Konten bzw. Vorgängen zu erhalten, für die er nicht 
zugangsberechtigt ist; 

 wiederholt versucht hat, sich mit falschen Zugangsdaten (URID und/oder 
Aktivierungsschlüssel) Zugang zu verschaffen;  

 versucht hat, die Sicherheit, die Zugänglichkeit, die Integrität oder die Vertraulichkeit 
des Unionsregisters oder des EUTL oder der darin bearbeiteten oder gespeicherten 
Daten zu kompromittieren. 

 

http://www.llv.li/#/12013
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5.3 Sperrung eines Kontos 
Der Administrator wird den Zugang aller Kontobevollmächtigten zu einem bestimmten Konto 
sperren wenn: 

 der Kontoinhaber keine Gebühren bezahlt hat; 
 der dritte Bevollmächtigte und/oder der gesetzliche Vertreter die Änderungen der 

Kontoangaben nicht mitgeteilt hat bzw. im Zusammenhang mit der Änderung von 
Kontoangaben oder mit neuen Kontoangaben keine Beweisdokumente geliefert hat; 

 der Kontoinhaber nicht mehr über die erforderlichen drei Kontobevollmächtigten 
verfügt; 

 wenn er Grund zur Annahme hat, dass das Konto für Betrugszweck, zur Geldwäsche, 
zur Terrorismusfinanzierung oder für andere schwere Straftaten verwendet wurde 
oder verwendet werden soll;  

 der Kontoinhaber, oder im Fall eine juristische Person, jede involvierte Person, unter 
eine Strafuntersuchung steht oder in den letzten 5 Jahren verurteilt worden ist wegen 
Betrug im Bezug auf Zertifikate oder Kyoto-Einheiten, Geldwäscherei, 
Terroristenfinanzierung oder andere schwere Straftaten, für welche das Konto 
möglicherweise verwendet worden ist;  

 die gelieferten Informationen und/oder Dokumente unvollständig, veraltet, nicht 
korrekt oder falsch sind;  

 eine nationale Durchsetzungsbehörde auf der Grundlage und nach Massgabe des 
geltenden Staatsrechts den Administrator anweist den Zugang zu einem Konto zu 
sperren;  

 der gesetzliche Vertreter und/oder die Kontobevollmächtigten gegen die Bedingungen 
und Modalitäten der AGBs verstossen; 

 der gesetzliche Vertreter und/oder die Kontobevollmächtigten Änderungen in dem 
AGBs nicht akzeptieren; 

 die Anlagenbetreiber, beschrieben wie im Anhang 1 des Emissionshandelsgesetzes, 
kein Emissionsbericht einreichen wie er dazu gesetzlich verpflichtet ist;  

 der Kontoinhaber bis zum 31. Dezember jedes Jahres, nicht bestätigt, dass die sein 
Konto betreffenden Angaben nach wie vor vollständig, aktuell und gültig sind. 

 
5.4 Schliessung des Kontos   
Der Administrator wird das Konto schliessen und verhindern dass ein neues Konto eröffnet 
wird wenn:  

 die vorher formulierten Mängel (5.2 und 5.3) nicht in einem angemessenen 
Zeitrahmen, festgelegt durch den Administrator, behoben werden;  

 der Kontoinhaber ohne gesetzlichen Nachfolger verstorben ist oder keine 
Rechtspersönlichkeit mehr hat.  

Der Administrator wird den gesetzlichen Vertreter unverzüglich über die Sperrung oder 
Schliessung des betreffenden Kontos informieren. Der Kontoinhaber kann innerhalb von 30 
Kalendertagen Einwand erheben. 

Nach diesem Fristablauf muss der gesetzliche Vertreter einen neuen Antrag stellen und 
erneut Gebühren bezahlen, wenn er weiter ein Konto im Register haben möchte.  
 
Der dritte Bevollmächtigte und der gesetzliche Vertreter können, wie vorgesehen in Anhang 2, 
schriftlich die Schliessung des Kontos beantragen. Dieser Antrag muss von den aufgelisteten 
Dokumenten begleitet werden (siehe Anhang 2). 
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6. Datenschutz, Vertraulichkeit, Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden 
und Meldung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und kriminelle 
Aktivitäten. 
 
Im EUTL und im Register enthaltene Informationen, einschliesslich sämtlicher Kontostände 
und sämtlicher Transaktionen, sind � soweit in Rechtsvorschriften der EU oder in 
liechtensteinischen Rechtsvorschriften, die ein berechtigtes und mit dieser Verordnung 
vereinbares Ziel verfolgen und verhältnismässig sind, nicht anders geregelt � als vertraulich 
zu behandeln.  

 

Die folgenden Institutionen können im Register und im EUTL gespeicherte Daten beziehen: 

 die Durchsetzungs- und Steuerbehörden von Liechtenstein; 

 das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Kommission;  

 Europol;  

 der Europäische Rechnungshof;  

 die nationalen Administrators der EWR Staaten;  

 die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden;  
 Eurojust; 
 Financial Intelligence Unit gemäss Artikel 37(1) der Richtlinie 2005/60/EG. 

 

Registerdaten können die Rechtsträger, hier oben beschrieben, zur Verfügung gestellt 
werden, nach Anfrage dessen an den Administrator; vorausgesehen das dieser Antrag als 
begründet und notwendig erachtet wird für Untersuchung, Feststellung und Anklageerhebung 
bezüglich Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung oder schwere 
Straftaten. 

 
 

7. Sicherheit 
 
Das Register erfüllt die Sicherheitsanforderungen der EU und der UN. 
 
Der Registerbenutzer wird geachtet, den spezielle Risiken des Internets und den Online-
Handel zu kennen. Vor allem die Bedrohung der gesicherten Daten und/oder der 
Transaktionen durch Häcker.  
 
Wenn das Register durch E-Mail kommuniziert, werden diesen E-Mails immer von der Adresse 
registry@llv.li oder register@llv.li gesendet. Wenn Sie Fragen haben bezüglich der Herkunft 
oder Authentizität einer E-Mail, senden Sie dieser E-Mail weiter an registry@llv.li oder 
register@llv.li und der Administrator wird Ihnen antworten.  
 
Das Register wird nur reagieren oder antworten auf Fragen kommend von E-Mail-Adressen, 
die vom Administrator bekannt sind durch die Angabe vom Kontoinhaber oder 
Kontobevollmächtigten. 
 

mailto:registry@llv.li
mailto:register@llv.li
mailto:registry@llv.li
mailto:register@llv.li
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Der Administrator wird den Kontoinhaber, gesetzlichen Vertreter oder 
Kontobevollmächtigten niemals fragen Log-In-Daten oder Passwörter mit zu 
teilen.  
 

Weitere wichtige Sicherheitsvorgaben finden Sie in den Sicherheits-
Nutzungsbedingungen unter: http://www.llv.li/#/12013 
 

 
 

8. Transaktionen 
 
Der dritte Bevollmächtigte und der gesetzliche Vertreter sind verantwortlich für die 
Richtigkeit der Informationen, auf denen die Transaktionen basieren. 

 
9. Haftung 
 
Der Administrator ist nicht haftbar für: 

- die Folgen der Sperrung des Zugangs eines Kontobevollmächtigten beschrieben unter 
5.2, 5.3 und 5.4; 

- der teilweisen oder vollständigen Unverfügbarkeit des Registers, des EUTLs oder des 
ITLs; 

- der Zugangssperrung durch das Register, des EUTL oder des ITL auf Grund eines 
Sicherheits-Verstosses, welcher die Integrität des Registersystems bedroht.  

 
In Bezug auf das Register haftet der Kontoinhaber für alle Handlungen welche unter 
Benutzung des Namens des Kontoinhabers und des Kontobevollmächtigten erfolgt sind. 

 
10. Wichtiger Hinweis zur Übertragung CERs, ERUs und AAUs an Inhaber von 
Personenkonten im liechtensteinischen Emissionshandelsregister. 
Die Übertragungsmengen von Emissionsrechten, welche im Rahmen der flexiblen 
Mechanismen des Kyoto Protokolls von Relevanz sind (CER, ERU und AAU)1 sind gemäss der 
Beschlüsse zum Kyoto Protokoll (Decision 13/CMP.1, Annex, Paragraphen 15, 16 und 49) 
limitiert. Das heisst, dass die betreffenden Vertragsstaaten (Anhang B des Kyoto Protokolls2) 
nur einen begrenzten Teil jener Emissionsrechte, welche sich auf den Konten ihrer nationalen 
Emissionshandelsregister befinden, in die zweite Periode des Kyoto Protokolls übertragen 
werden können. Die gewährten Übertragungsmengen (Transferquoten) stehen in Relation zu 
der gesamthaft zugewiesenen Menge an Emissionsrechten der ersten Kyoto Periode. 
Aufgrund der im Vergleich zu anderen Anhang B Staaten geringen absoluten Menge 
zugewiesener Emissionsrechte für Liechtenstein fällt auch die Transferquote von 
Emissionsrechten aus den flexiblen Mechanismen des Kyoto Protokolls entsprechend gering 
aus.  

                                                 
1 CER: Certified Emission Reduction (Art. 12 Kyoto Protokoll), ERU: Emission Reduction Unit (Art. 6 Kyoto 
Protokoll),  
AAU: Assigned Amount Unit (Art. 17 Kyoto Protokoll)  
2 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf  

http://www.llv.li/#/12013
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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Aus diesem Grund können Inhaber von Personenkonten im liechtensteinischen 
Emissionshandelskonto keine Übertragungsmengen zugewiesen werden. Das bedeutet, dass 
Inhaber von CERs, ERUs und AAUs bis Mitte 2015 prüfen sollten entweder  
a) diese Rechte zu verkaufen, oder  
b) diese Rechte auf ein nationales Emissionshandelsregister zu übertragen, welches eine 
Übertragung von Emissionsrechten gewährleisten kann.   
Werden Emissionsrechte nicht rechtzeitig im Rahmen entsprechender Transferquoten in die 
zweite Kyoto Periode übertragen, droht die ersatzlose Löschung. 
Bei Fragen zu dieser Thematik steht Ihnen das Team des liechtensteinischen 
Emissionshandelsregisters gerne zur Verfügung.  

 
11. Geltendes Recht und Beilegung der Streitigkeiten  
 
Diese AGBs, die Beschlüsse und Verordnungen in Bezug auf das Register werden von den 
Gesetzen des Fürstentums Liechtenstein bestimmt und ausgelegt. 
 
Bei Streitigkeiten zwischen den Parteien ist ausschliesslich das Gericht des Fürstentums 
Liechtenstein zuständig. 
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ANHANG 1  
 

Informations- und Dokumentations-Anforderungen zum Eröffnen 
eines Anlagen- oder Personenkontos im liechtensteinischen 
Unionsregister. 
 
Für jedes Konto im liechtensteinischen Emissionshandelsregister muss einen Antrag gestellt 
werden. Das Antragsformular ist aufrufbar unter: 
https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_AEEHG 
 

Allgemeine Anleitung für das Antragsformular 
 
Das Antragsformular muss komplett ausgefüllt und zusammen mit allen relevanten 
Dokumenten (wie beschrieben), digital signiert und elektronisch an das Amt für Umwelt 
übermittelt werden.  
 
Es werden nur elektronisch beglaubigte Kopien mit einer digitalen Signatur eines 
qualifizierten elektronischen Zertifikats, gemäss Anhang 1 der Signaturrichtlinie 
1999/93/EG, in PDF Form akzeptiert. 
 
Alle eingereichten Dokumente müssen entweder in deutscher oder in englischer Sprache 
sein. Dokumente in einer anderen Sprache, müssen von einer offiziell autorisierten 
deutschen oder englischen Übersetzung begleitet werden. 
 
Im Voraus können Sie das Antragsformular samt Dokumenten auch elektronisch an die E-Mail-
Adresse register@llv.li senden; der Antrag kann dann im Voraus auf Vollständigkeit 
kontrolliert werden.  
 
Erst nach Empfang den vollständigen Antrag und den dazu gehörenden Unterlagen gilt der 
Antrag als offiziell eingegangen. 
 
 

https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_AEEHG
mailto:register@llv.li
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Folgende Dokumente müssen das signierte Antragsformular begleiten: 
 

 
wirtschaftlich 
Berechtigte 8 

Konto-
inhaber 

gesetzliche/r 
Vertreter/in, 1. & 

2. Kontobe-
vollmächtigten 

3. Kontobe- 
vollmächtigte  

Digital signiertes Antragsformular    x 
Elektronisch beglaubigte Kopie 
oder beglaubigter Auszug (digital 
signiert von der ausstellenden 
Behörde) des Handelsregister-
auszug 

1,2,6  x   
Elektronisch beglaubigte Kopie 
der Gründungsurkunde 

1, 2,5  x   
Elektronisch beglaubigte Kopie 
oder beglaubigter Auszug (digital 
signiert von der ausstellenden 
Bank) des Nachweises über ein 
aktives Bankkonto des Konto-
inhaber innerhalb des EWR 1,2,4  x   
Elektronisch beglaubigte Kopie 
des Passes oder Identitätskarte 
1,2,3  8   
Elektronisch beglaubigte Kopie 
oder beglaubigter Auszug (digital 
signiert von der ausstellenden 
Behörde) der Wohnsitz-
bestätigung der Wohngemeinde 
1,2, 7 x  x x 
Elektronisch beglaubigte Kopie 
oder beglaubigter Auszug (digital 
signiert von der ausstellenden 
Behörde) des Strafregister-
auszugs 

1,2,9 x 8 x x 
Mehrwertsteuernachweis mit 
Landescode 1,2  7 x  x 
Liste der Geschäftsführern 1,2  x   
Geprüfter finanzieller 
Jahresbericht 2,10,11  x   

 
 
_______________________ 
1 Alle digitale Beglaubigungen sowie Dokumente müssen vom dritten Kontobevollmächtigten elektronisch gesendet 
werden und dürfen nicht älter als 3 Monate sein. 
 
2 Es werden nur elektronisch beglaubigte Kopien mit einer digitalen Signatur eines qualifizierten elektronischen 
Zertifikats, gemäss Anhang 1 der Signaturrichtlinie 1999/93/EG, in PDF Form akzeptiert. 
 
3 Sämtliche Identitätsnachweise müssen lesbar sein sowie Foto, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht als auch die persönliche Unterschrift der Inhaber tragen und dürfen nicht abgelaufen sein. 
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4 Der Nachweis des Bankinstitutes, dass der Kontoinhaber ein aktives Bankkonto bei einer Bank mit Sitz im 
Europäischen Wirtschaftsraum besitzt. Der Nachweis muss neben der Kontonummer, der IBAN und SWIFT/BIC 
Details auch der Bankadresse, Datum sowie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Person enthalten, 
die den Nachweis ausgestellt hat (gilt nicht für Luftfahrzeugbetreiber).  
 
5 NUR FÜR JURISTISCHE PERSONEN: Die Gründungsurkunde, der Gesellschaftsvertrag, oder ähnlich offizielle 
Dokumente woraus der Beweis der Geschäftsadresse, der wirtschaftlich Berechtigte und welche Personen für die 
juristische Person unterschreiben dürfen, hervorgeht.  
 
6 NUR FÜR JURISTISCHE PERSONEN: Der Handelsregisterauszug oder der Beweis einer Registrierung von einer 
ähnlicher Institution. 
 
7 Wenn der originale Beweis des ständigen Wohnsitzes von einer offiziellen Instanz ausserhalb des EWR 
ausgestellt wird, muss das Dokument wie beschrieben beglaubigt werden 2.  
Anerkannt werden Wohnsitzbestätigungen: 
a) von einer staatlichen Behörde ausgestelltes Ausweisdokument, sofern daraus die Anschrift des ständigen 

Wohnsitzes hervorgeht;  
b) falls das Land des ständigen Wohnsitzes keine Ausweisdokumente ausstellt, aus denen die Anschrift des 

ständigen Wohnsitzes hervorgeht: eine Erklärung der lokalen Behörden, die den ständigen Wohnsitz der 
benannten Person bestätigt. 

 
8 Wenn der Kontoinhaber eine natürliche Person ist, ist der Kontoinhaber auch der wirtschaftlich Berechtigte. 
 
9 Polizeiliche Führungszeugnisse (Strafregisterauszug) von allen benannten Bevollmächtigten und Geschäftsführern. 
 
10 Eine beglaubigte Kopie des Jahresberichts oder der letzten geprüften Bilanzen oder � soweit keine geprüften 
Bilanzen vorliegen � eine Kopie der Bilanzen mit Stempel der Steuerbehörde oder des Finanzdirektors.  

5 NUR FÜR JURISTISCHE PERSONEN. 

 
Alle Dokumente und das digital signierte Antragsformular sind elektronisch zuzusenden an:  
 
register@llv.li 
 
Amt für Umwelt 
Nationales Emissionshandelsregister  
Postfach 684 
Dr. Grass Strasse 12 
9490 Vaduz 
Fürstentum Liechtenstein 
 

mailto:register@llv.li
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ANHANG 2  
 

Informations- und Dokumentations-Anforderungen zur Änderung 
oder Schliessung eines Anlagen- oder Personenkontos im 
liechtensteinischen Unionsregister. 
 
Um Angaben eines Konto zu ändern oder ein Konto im Register zu schliessen müssen sie das 
Änderungs-/Schliessungsformular ausfüllen und elektronisch einsenden. Das Formular finden 
Sie unter: https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_EMIS 
 

Allgemeine Anleitung für das Änderungs-/Schliessungsformular 
 
Es werden nur elektronisch beglaubigte Kopien mit einer digitalen Signatur eines 
qualifizierten elektronischen Zertifikats, gemäss Anhang 1 der Signaturrichtlinie 
1999/93/EG, in PDF Form akzeptiert. 
 
Alle eingereichten Dokumente müssen entweder in deutscher oder in englischer Sprache 
sein. Dokumente in einer anderen Sprache, müssen von einer offiziell autorisierten 
deutschen oder englischen Übersetzung begleitet werden. 
 

Das Antragsformular muss komplett ausgefüllt und zusammen mit allen relevanten 
Dokumenten (wie hier weiter beschrieben), digital signiert werden und elektronisch an das 
Amt für Umwelt übermittelt werden.  
 
Im Voraus können Sie das Antragsformular samt Dokumenten auch elektronisch an die E-Mail-
Adresse register@llv.li senden; der Antrag kann dann im Voraus auf Vollständigkeit 
kontrolliert werden.  
 
Erst nach Empfang des vollständigen Antrags und den dazugehörenden Unterlagen gilt der 
Antrag als offiziell eingegangen. 
 
 

https://formulare.llv.li/formserver_AU/start.do?generalid=AU_EMIS
mailto:register@llv.li
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Folgende Dokumente müssen das signierte Antragsformular begleiten: 
 

 
wirtschaftlich 
Berechtigte 5 

 
 
Konto-
inhaber 

 
 
gesetzliche/r 
Vertreter/in 

 
neue Kontobe-
vollmächtigte/n  

 
 
3. Kontobe-
vollmächtigte 

Digital signiertes 
Antragsformular  

  
 

 
x12 

Elektronisch beglaubigte 
Kopie oder beglaubigter 
Auszug (digital signiert 
von der ausstellenden 
Behörde) des 
Handelsregisterauszugs 
1,2,5  

 
 
 
 
 
 

x 8 

 

 

 

Elektronisch beglaubigte 
Kopie oder beglaubigter 
Auszug (digital signiert 
von der ausstellenden 
Bank) des Nachweises 
über ein aktives 
Bankkonto des 
Kontoinhaber innerhalb 
des EWR 1,2,4  

 
 
 
 
 
 
 
 

x 8 

 

 

 

Elektronisch beglaubigte 
Kopie des Passes oder 
Identitätskarte 

1,2,3 x 9 

  
 

x 10 x 7 

 
 

x 11 
Elektronisch beglaubigte 
Kopie oder beglaubigter 
Auszug (digital signiert 
von der ausstellenden 
Behörde) der 
Wohnsitzbestätigung der 
Wohngemeinde 

1,2, 6 x 9 

  
 
 
 
 
 

x 10 x 7 

 
 
 
 
 
 

x 11 
Elektronisch beglaubigte 
Kopie oder beglaubigter 
Auszug (digital signiert 
von der ausstellenden 
Behörde) des 
Strafregisterauszugs 

1,2  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

x 10 x 7 

 
 
 
 
 

x 11 
Mehrwertsteuernachweis 
mit Landescode 1   

  
 

 

Liste der Geschäftsführer 
1  

 
x 8 

 
x 10 x 7 

 
x 11 

 

_______________________ 
1 Alle digitale Beglaubigungen sowie Dokumente müssen vom dritten Kontobevollmächtigten elektronisch 
eingesendet werden und dürfen nicht älter als 3 Monate sein. 
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2 Es werden nur elektronisch beglaubigte Kopien mit einer digitalen Signatur eines qualifizierten elektronischen 
Zertifikats, gemäss Anhang 1 der Signaturrichtlinie 1999/93/EG, in PDF Form akzeptiert. 
 

3 Sämtliche Identitätsnachweise müssen lesbar sein und Foto, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht sowie die persönliche Unterschrift der Inhaber tragen und dürfen nicht abgelaufen sein. 

 
4 Der Nachweis des Bankinstitutes, dass der Kontoinhaber ein aktives Bankkonto bei einer Bank mit Sitz im 
Europäischen Wirtschaftsraum besitzt. Der Nachweis muss neben der Kontonummer, der IBAN und SWIFT/BIC 
Details auch die Bankadresse, Datum sowie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Person enthalten, die 
den Nachweis ausgestellt hat. (Gilt nicht für Luftfahrzeugbetreiber).  

 
5 Wenn der Kontoinhaber eine natürliche Person ist, ist der Kontoinhaber auch der wirtschaftlich Berechtigte. 
 

6 Wenn der originale Beweis des ständigen Wohnsitzes von einer offiziellen Instanz ausserhalb des EWR 
ausgestellt wird, muss das Dokument wie beschrieben beglaubigt werden 2.  
Anerkannt werden Wohnsitzbestätigungen: 
a) von einer staatlichen Behörde ausgestelltes Ausweisdokument, sofern daraus die Anschrift des ständigen 

Wohnsitzes hervorgeht;  
b) falls das Land des ständigen Wohnsitzes keine Ausweisdokumente ausstellt, aus denen die Anschrift des 

ständigen Wohnsitzes hervorgeht: eine Erklärung der lokalen Behörden, die den ständigen Wohnsitz der 
benannten Person bestätigt. 

 
7 NUR BEI ÄNDERUNG DER KONTOBEVOLLMÄCHTIGTE/N. 
 
8 NUR BEI ÄNDERUNG DER DETAILS DER KONTOINHABER. 

 
9NUR BEI ÄNDERUNG DER DETAILS  DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN. 

 
10 NUR BEI ÄNDERUNG DER GESETZLICHER VERTRETER. 
 
11 NUR BEI ÄNDERUNG DER DRITTEN BEVOLLMÄCHTIGTEN. 
 
12 Im Fall eine Änderung des dritten Bevollmächtigten, wird der registrierte dritte Bevollmächtigte die Änderung 
vornehmen. Der gesetzliche/r Vertreter/in wird das Register zusätzlich per E-Mail eine signierte Bestätigung 
dieser Änderung, senden. 
 

 
Alle Dokumente und das digital signierte Antragsformular elektronisch senden an:  
 
register@llv.li 
 
Amt für Umwelt 
Nationales Emissionshandelsregister  
Postfach 684 
Dr. Grass Strasse 12 
9490 Vaduz 
Fürstentum Liechtenstein 

mailto:register@llv.li
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ANHANG 3 
 

 Richtlinie EG/87/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft;    

 Verordnung EU/920/2010 über ein standardisiertes und sicheres Registersystem 
gemäss der Richtlinie EU/280/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates; 

 Verordnung EU/1193/2011 zur Festlegung einer Unionsregister für den am 1. Januar 
2013 beginnende Handelszeitraum gemäss Richtlinie EG/280/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Änderung der Verordnungen EG/2216/2004 und 
EG/920/2010; 

 Richtlinie EG/60/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung; 

 Emissionshandelsregistergesetz (EHG), LGBL, Nr. 346, 2012; 
 Verordnung über das nationale Emissionshandelsregister (Emissionshandelsregister-

Verordnung EHV) vom 27. November 2012, LGBl. Nr. 379, 2012; 
 Gesetz über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, 

organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (Sorgfaltspflichtgesetz; SPG) 
vom 11. Dezember 2008, LGBL. Nr 47, 2009; 

 Verordnung vom 17. Februar 2009 über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung 
von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung 
(Sorgfaltspflichtverordnung; SPV) vom 17. Februar 2009, LGBL. Nr. 98, 2009. 

 
 
 
ANHANG 4 (LGBl. Nr. 379, 2012) 
 
Die wichtigsten Gebühren sind:  

 Kontoeröffnung, Führung und eventuelle Schliessung    1500,- CHF  
 Prüfung der Kontoangaben (EU Richtlinie 1193/2010, Art. 23, Abs. 4)   600,- CHF 
 Für alle anderen Handlungen ein Stundensatz von      120.- CHF 

 


